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Abonnem entspreis vierteljährlich 3 K. Nr. 25 . Olkusz, am t6 . Dezember 1916.

INHALT: (422—427). 422. Unterstützungen. — 423. Verordnung, betreffend den provisorischen S taatsrat in: König
reiche Polen. — 424. Annahme von Geldzeichen in K ronenwährung beim  V erkauf von Artikeln des tägli
chen Gebrauches. — 425. Ablieferung von Hadern. — 426. Eisenm ünzen. — 427. Aufforderung.

422.

Unterstützungen.
Das k. u. k. Kreilskommando hat anlässlich der 

kom m enden W eihnacbtisfelertage foljg|nde U nter
stützungsbeträge behufs Verteilung an  die ärm sten F a 
m ilien des hiesigen Ivreisbereiehjys zuerkannt und zwar-
1) für die Armen der Gemeinde BoleSaw . . . 300 K
2) für die Ä rm e l der Gemeinde Cianowice . 300 K
3) für die Arm en rffr Gemeinde Jangro t . . . 500 K
4) für die Armen der Gemeinde Kidöw . . . 200 K
5) für die Armen der Gemeinde Kroczyce . . 300 K
6) für die Armen der Gemeinde Ogrodzieniec . 300 Iv
7) für die Armen 'den Gemeinde Olkusz . . . 500 K
8) für die Armen der Gemeinde Pilica . . . 500 K
9) für die Armen der iGemeraffe Rahsztyn . . 400 Iv
.ifejfcfür die Armen der Gemeinde Skala . . . 300 Iv
11) für die Armen der Gemeinde Slawköw ..... 300 K
12) für die Armen der Gemeinde ".Suloszowa . 300 K
13) für die Armen der Gemeinde W olhram  . . 500 K
14) für die Armen der Gemeinde Zarnowiec . 400 K
15) fü r arme Schulkinder in Slawköw . . . 200 K

Ungarn und Seia^r M ajestät dgs Deutschen Kaisers 
w ird folgendes « ro rd«et> '-’

K l -  ,

Bis auf Grund eines zu vereinbarenden W ahlver
fahrens ein S taatsrat im Königreiche Polen gebildet 
ksein wird, w ird  ein provisorischer S taatsrat m it dem  
Sitze in W arschau errichtet.

Dieser Staatsrat. besteht aus fünfundzwanzig Mit
gliedern, die m it den W ünsche*  und Interessen des 
Volkes vertraut und vermöge ihrer Lebensstellung zur 
V ertretung aller Gebiete und Berufskreise innerhalb der 
beiden G eneralgouvernem ents befähigt sind. F ünf
zehn Mitglieder werden aus 'dem deutschen Verwal
tungsgebiete,’ffeehn Mitglieder aus dem österreichisch- 
ungarischen Verwaltungsgabiete entnommen.

Zusam m en . 5300 K

423.

Verordnung des k. u. k. Militär-General-Gouver-
neurs vom 6. Dezember 1916, V. Bl. Nr. 120.

betreffend den provisorischen Staatsrat im Königreiche
Polen.

Aul' Allerhöchsten Befehl Seiner M ajestät des 
Kaisers Von Österreich und Apostolischen Königs von

Die Mitglieder dieses. Staatsrates werden auf Grund 
Allerhöchsten Befehlls" Seiner M ajestät des Kaisers von 
Österreich und Apostolischen Königs von Ungarn und 
Seiner M ajestät des Deutschen Kaisers durch gem ein
samen Erlass der beiden Generalgouverneure berufen.

W enn ein Mitglied wegfälit, w ird nach den /vor
angehenden Vorschriften ein anderes Mitglied berufen.

§ 3 .

Die beiden Generalgouverneure entsenden in  den 
S taatsrat je einen Regierungskom m issär und je zwei 
Stellvertreter. Zur E inholung von Äusserungen oder zur 
Erteilung von Aufklärungen können von jedem Gehe-
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ralgouverneur nach Bedarf auch sonstige Vertreter zu 
den Sitzungen des Staatsrates entsendet werden.

Die R egierungskoanm i^^te und die sonstigen Ver
treter m üssen jederzeit gehört werden.

§ 4 -

Der Sta,atsrat versam m elt sich das erstemal auf 
E inladung der beiderseitigen Regierungskom m issäre 
u nd  w ählt aus seiner Mitte m it absoluter S tim m en
m ehrheit deh Vorsitzenden und seinem Stellvertreter.

Der Vorsitzende führt den Titel Krommarschall.

§ 5.

Die weiteren Sitzungen des S taatsrates wer (Sin vom 
Kronm  arschalle e i nberüf en.

Eine Sitzung muss stattfimden, wenn einer der 
beiden Regierungskom m issäre oder die M ehrheit der 
M itglieder es verlangen.

§ 6.

Der S taatsrat beschliesst seine Geschäftsordnung 
und w ählt insbesondere einen .geschäftsführenden Aus
schuss.

Die Geschäftssprache des S taatsrates ist die pol
nische. Die behördlichen Organe sind berechtigt, sich 
der deutschen Sprache zu bedienen.

Die Sitzungen des Staatsrates sind n icht öffentlich.

§ 7.

Der S laalsra t hat in allen F ragen der Gesetzge
bung, in denen 'die beiden V erw altungen gemeinsam 
oder einzeln an ihn herantreten, sein Gutachten abzu- 
geben.

Es ist berufen, a n  der Schaffung weiterer s taa tli
cher E inrichtungen im Königreiche Polen m itzuwirken.

Zu diesem Zwecke h a t der Staats,rat
a) die Entwürfe der Verordnungen auszuarbeiten, 

durch welche die gemeinsame V ertretung der von der 
österreichisch-ungarischen Monarchie und vom D eut
schen Reiche verwalteten Teile des Königreiches Polen 
geregelt wird;

b ) die E inrichtung einer polnischem S taatsver
w altung vorzumerei'ten.

Ausserdem h a t der S taa tsra t
1. In itiativan träge und  Anregungen in  L andesan- 

gelEfgenheiten vorzubringen.
2. An der Bildung der polnischen Armee m it dem 

h iem it betrauten höchsten m ilitärischen B efehlhabel 
der verbündeten Mächte m itzuwirken.

. 3. Beschlüsse über die Behebung der Kriegsschä
den und ülber die w irtschaftliche Belebung des L an 
des zu fassen und die hiezu erforderlichen M ittel aus 
den von den beiderseitigen V erw altungen zur Verfü

gung gestellten Krediten anzuweisen oder durch Z u
schlag zu den direkten Steuern oder durch Aufnahme 
vom Anleihen aufzubringen.

Die im Sinne des Punktes 3 gefassten Beschlüsse 
werden, wenn si£ die Zustim m ung derjenigen V erw al
tung finden, auf deren Gebiet sie sich erstrecken, von 
dieser Verwaltung durch Verordnung im Vollzug ge
setzt.

§ 8.
Diese Verordnung tritt m it dem Tage der K und

m achung in Kraft.

Der Generalgouverneur: Der Generalgouverneur:
KU K. von BESELER.

424.

Annahme von Geldzeichen der Kronenwährung beim 
Verkauf von Artikeln des täglichen Gebrauches.

Es kom m en zahlreiche Fälle vor, dass die An
nahm e von Geldzeichen der K ronenw ährung beim Ver
kauf von Artikeln des täglichen Gebrauches wie Le
bensm ittel, Heiz- und BeTeuchtungsmittel etz. seitens 
der Kaufleute u. sonstiger Bevölkerung v e rw e ig H  
wird.

Ich mache darauf aufm erksam , dass zufolge Ver
ordnung des Arm ee-Oberkom m andos vom 5. Ju n i 1916 
V. Bl. Nr. 60 jederm ann B erpflichtet ist, bei Verkauf 
vom Artikeln des täglichen Gebrauches, für welche be
hördliche Richtpreise festgesetzt sind, Geldzeichen der 
Kronenw ährung zum nunm ehr geltenden Um rech
nungskurse von 1 Rubel =  2 Kronen 75 Heller anzu
nehm en und dass ich gesonnen bin, jede Missachtung 
dieser A nordnung m it den schärfsten m ir zu Gebote 
stehenden Mitteln (Geldstrafen bis 2000 Kronen oder 
Arrest bis zu 3 M onaten) zu ahnden,.

Gleichzeitig fordere ich alle auf, jede Verweige
rung der A nnahm e von Geldzeichen der K ronenw äh- 
rumg oder w illkürliche Herahseitztung des Um rech
nungskurses 'derselben dem k. u. k. Krieiskommando be
ziehungsweise dem nächsten k. u. k. Gendarm eriepo- 
sten unbedingt amzuzeigen, dam it jene, die sich auf 
Kosten ihrer M itbürger durch K ursspekulationen be
reichern, raschestem  Unschädlich gem acht werden 
können.

425.

Kundmachung.
L aut Vrdg. M. G. G. R. S. Nr. 88354/16 vom 24. 'No

vember 1916 gelangen aus dem hiesigen Kreise im der 
letzten Zeit auffalend wenig Hadern zur Ablieferung,
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was diesem Um stande zuzuschrei.be,n  ist, dass diese 
W are in erheblichen Mengen über die Grenze nach 
Galizien geschmuggelt w ird.

Da H adern einerseits für die Heenesibökleidung und 
andererseits für die Pulvererzeugung in grossen Q uan
titäten erforderlich sind, und durch den Schmuggel 
dieser Verwendung entzogen werden, ist derselbe m it 
allen zu Gebote stehenden M itteln lahm zulegen. Es sind 
daher die betretenen Hadernschm uggler zu verhaften 
und an das Kreiskomm ando zwecks Bestrafung einzu
liefern, und die W are zu konfiszieren.

Personen, welche m it Hadern handeln oder die
selben sam m eln — ohne hiezu eine vom Kreiskom
m ando bestätigte Legitim ation zu besitzen — sind als 
Schmuggler zu betrachten.

426.

Eisenmünzen.
Im  Sinne der vom k. u. k. M ilitärgeneralgouver- 

nem ent Lublin ergangenen Verfügung, w ird  die Be
völkerung aufm erksam  gemacht, dass die N ickelm ün
zen zu 20 Heller nur noch bis 31. Dezember 1. J. im  
Privatverkehr als Zahlung angenom m en werden dür
fen.

Diese Münzen sind daher bei der Krieiskassa oder

Postam tskassa gegen, 20 Heller Eiisenmünzen bis 31. De
zember 1916 um zutauschen.

427.

Aufforderung.
Bei dem hg. in  H aft befindlich gewesenem Mi

chael W öjcik, am  15. Oktober 1901 zu Bobin, Gmde. 
Koiscielec, Kreis Pihczöw geb., ebendahin  zu,st., röm .- 
kath., ledig, Sohn des Fabriksarbeiters M artin W öjcik 
u n d  der M arianna geb. Siekiersfca, beschäftigungslos, 
besuchte S Volksschulklassen im Sosnowiec, verm ö
genslos, zuletzt in Sosnowiec wohnhaft, angeblich u n 
bescholten, wurden 165 Rbl., bei H einrich W öjcik, zu 
1 )ebowa Göra, Gmde. Zkgörze, Kreis Bendzin geb., eben- 
dorthin zust., 16 Jah re  alt, röm .-kath., ledig, Sohn des 
Michael W öjcik, Gärtners in  Sielec und  der M arianna 
W öjcik, Kellner ohne Posten, besuchte in Sielec 3 Volks
schulklassen, vermögenslos, in  Sielec, wohnhaft, wegen 
D iebstahls von der kais, deutsch. Polizeidirektion in  
Sosnowioe vorbestraft, 1,26 Rb. gefunden, die allem  An
scheine nach fremdes Gut sind.

Der unbekannte E igentüm er dieser Geldbeträge 
w ird gem. § 406 MStPO auf gefordert sich bis spätestens 
13. Jän n er 1917 m it seinem  Eigen tumsan&pru ehe zu 
m elden und denselben nachzuweisen.

K. u. k. M ilitärgericht in Olkusz.

Der k. u. k. Kreiskommandant:

Oberst Edler von Kwiatkowski, m. p.

Kraköw. — Druk. W L. Anczyca i Spölki.
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